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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1975

Norm

StGB §23

StGB §322 Abs1

StGB §322 Abs2

Rechtssatz

Ob bei Anlaßtaten, die vor dem Inkrafttreten des StGB begangen, jedoch erst nach dem 31.12.1974 abgeurteilt

wurden, eine Maßnahme nach § 23 StGB angeordnet werden darf, bestimmt sich ausschließlich nach § 322 Abs 1 und

2 StGB (und somit unabhängig von den Vorschriften der §§ 1 und 61 StGB).
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